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Antrag zur Förderung eines Erdgasfahrzeuges  
 

durch die Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS), Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin 

Gültig ab 01.01.2021 bis 31.12.2021 
 
 

Ich/wir beantrage(n) einen Zuschuss nach der aktuell gültigen „Richtlinie für die  
Förderung von Erdgasfahrzeugen“ der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS). 
 
 

Der Zuschuss wird beantragt für: (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 

 Die Neuanschaffung eines erdgasbetriebenen Fahrzeuges 

 Die Umrüstung eines benzinbetriebenen Fahrzeuges 
 
 
1. Antragsteller (Fahrzeughalter) 
 

 
 Vorname, Name bzw. Firma, Rechtsform     
 
 
 Straße, Hausnummer     
 
 
 PLZ, Ort                     
 
 
 Telefon Telefax     
 
 
 E-Mail                     

 
Der Förderbetrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

 
 Kontoinhaber                    
 
 
 
 
 

 Kreditinstitut                     
 
 
 
                      

 
IBAN (22 stellig) 
 
 
           

 
BIC (11 stellig) 
 
 
 
 
 
2.  Der Antragsteller ist:     Privatnutzer     gewerblicher Nutzer     freiberuflicher Nutzer 
 (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
 Für Gewerbetreibende und Freiberufler: 
 

 Sind Sie umsatzsteuerpflichtig?  ja     nein 
  (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 

 Steuer-Nr. oder Umsatzsteuerident.-Nr.:  
 (falls vorhanden, bitte eintragen)                         
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3. Angaben zu dem Erdgasfahrzeug, für das ein Zuschuss beantragt wird 
 
 

 
 Hersteller Fahrzeugtyp    
 
 
 Fahrzeugident.-Nr.* Motorleistung in kW       
 
 
Amtliches Kennzeichen* Tag der ersten Zulassung*   
 
 
 Geschätzte Jahreslaufleistung in km                     
            
 
 
4. Angaben zum Autohaus 
 
 
 Firma Straße, Hausnummer    
 
 
PLZ, Ort Telefon    
 
 
 Ansprechpartner     
 
 
 

5. Erklärungen des Antragstellers 
 
Ich/wir erkläre(n),  
 
 mein/unser Einverständnis, dass die aus den Antragsunterlagen ersichtlichen personenbezogenen Daten 

zur Bearbeitung des Antrags verarbeitet, gespeichert und zu statistischen Zwecken genutzt werden 
dürfen. Es gelten die Datenschutzhinweise der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) gemäß  
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

 
 

 dass ich/wir den gezahlten Zuschuss unverzüglich zurückerstatte(n), wenn ich/wir das Fahrzeug vor 
Ablauf eines Jahres nach Förderzusage veräußere(n). 

 

 dass die Förderung nur einmal pro Fahrzeug in Anspruch genommen wird. 
 

 mein/unser Einverständnis, dass die Stadtwerke Schwerin GmbH oder ein von dieser 
beauftragter Dritter zur Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel eine 
Fahrzeugbesichtigung vornehmen kann. 

 

 an dem geförderten Fahrzeug einen Aufkleber befestigen zu lassen, der auf den Erdgas-Betrieb des 
Fahrzeuges hinweist, und diesen für die Dauer von 2 Jahren am Fahrzeug zu belassen. 

 

 alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und unter Beachtung des mir/uns bekannten 
Förderprogramms gemacht zu haben und sie durch geeignete Unterlagen zu belegen. 

 
 
6. Unterschrift des Antragstellers (Fahrzeughalter) 
 
 
Ort, Datum: ______________________________   Unterschrift:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Falls die Daten am Tage der Antragstellung noch unbekannt 
sind, so sind sie vom Antragsteller unaufgefordert nachzureichen, 
sobald er davon Kenntnis hat. 
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7. Anlage(n) 
 

Kopien von Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief 
Ggf. Kopie des Leasing-Vertrages 
Ggf. Rechnung des Umrüsters 

 
 
 

 8.  Vermerke der Stadtwerke Schwerin GmbH (von der SWS auszufüllen) 
 
 Antragseingang am:  _______________________________ (Datum) 
 
 Fördervoraussetzungen erfüllt?   ja   nein 
 
 Werbeanbringung veranlasst:    _______________________________ (Datum) 
 
 Zahlungsfreigabe?    ja   nein 
 
 Zahlungsanweisung am:  _______________________________ (Datum) 

 
 Bearbeiter: ____________________________  Datum, Unterschrift:______________________________



SWS-Förderrichtlinie für Erdgasfahrzeuge 2013  
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Richtlinie für die Förderung von 
Erdgasfahrzeugen 
 

 

im Rahmen des Erdgasfahrzeug-Förderprogramms der 
Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS),  

gültig für das Jahr 2021 
 
1  Förderziel 
 

Um nachhaltig den Umwelt- und Klimaschutz zu 
verbessern, fördert die Stadtwerke Schwerin GmbH (im 
Folgenden „SWS“) den Einsatz von bivalenten und 
monovalenten Erdgasfahrzeugen sowie die Umrüstung 
von Fahrzeugen auf Erdgasantrieb. Im Kalenderjahr 
werden mindestens 10 Käufer eines neuen oder 
gebrauchten Erdgasfahrzeuges auf Antrag von der SWS 
gefördert. Das Förderprogramm der SWS bezieht sich 
ausschließlich auf Fahrzeuge mit Erdgasantrieb (CNG). 
Mit Flüssiggas betriebene Fahrzeuge sind von der 
Förderung ausgeschlossen. 
 
2  Umfang der Förderung 
 

Die Förderung erfolgt durch einen einmaligen Zuschuss 
in Höhe von 500,00 Euro. Für umsatzsteuerpflichtige 
Unternehmen beträgt der Anschaffungszuschuss 500,00 
Euro zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. 
 
3  Förderbedingungen 
 

3.1 Die Förderung wird für die Zulassung folgender 
Fahrzeuge vergeben: 

 

 Gekaufte oder geleaste Neufahrzeuge mit 
Erdgasantrieb, die nach dem 01.01.2021 
erstmals zum Verkehr zugelassen wurden. 

 

 Nach dem 01.01.2021 erstmals auf 
Erdgasbetrieb nachgerüstete Fahrzeuge, die 
zum Zeitpunkt der Nachrüstung nicht älter als 
zwei Jahre sind (Datum der Erstzulassung). Die 
Nachrüstung muss bei einem vom TÜV oder 
DEKRA zertifizierten Nachrüstbetrieb 
durchgeführt werden. 

 
3.2 Berechtigt sind natürliche Personen, 
Personengesellschaften und juristische Personen, die 
Halter eines Erdgasfahrzeuges sind und ihren Wohn- 
bzw. Firmensitz in Schwerin haben. Die Vergabe der 
Förderleistungen erfolgt nach der Reihenfolge des 
Posteingangs der Förderanträge bei der SWS. 
Vorführfahrzeuge, die im Besitz von Autohäusern stehen, 
werden grundsätzlich nicht gefördert. 
 
3.3 Das Fahrzeug besitzt ein amtliches Kennzeichen 
und ist auf den Antragsteller zugelassen.  
 
3.4 Der Antragsteller ist zum Zeitpunkt der Auszahlung 
des Förderungsbetrages sowie für mindestens ein  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
weiteres Jahr danach Strom-, Fernwärme- und/oder 
Erdgaskunde der SWS. 
 
3.5 Das geförderte Fahrzeug wird für mindestens zwei 
Jahre mit einem Werbeaufkleber versehen, welcher das 
Fahrzeug als Erdgasfahrzeug kenntlich macht. Der 
Aufkleber enthält den Text „Ich fahre mit Erdgas - mit 
freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Schwerin“ 
und ist gut sichtbar am Fahrzeug anzubringen. Die 
Größe des Aufklebers beträgt ca. B 170 x H 170 mm. 
Nach Ablauf der Mindestdauer kann der Antragsteller 
die Werbung in Eigenregie entfernen. Die Kosten für die 
Entfernung der Werbung werden nicht von der SWS 
übernommen. Mit dem Förderbetrag als Abgeltung für 
die Werbung sind alle Rechtsansprüche des 
Geförderten abgegolten. 
 
3.6 Fördervoraussetzung ist, dass das Erdgasfahrzeug 
durch kein anderes Förderprogramm eines 
Energieversorgers in Deutschland, das mit dem 
Erdgasbetrieb des Fahrzeuges in Verbindung steht, 
gefördert wurde bzw. wird. Ausgenommen sind 
staatliche. 
 
3.7 Bei Missbrauch ist die SWS zur ggf. zeitanteiligen 
Rückforderung des Förderbetrages berechtigt. Gleiches 
gilt, wenn der Antragsteller gegen seine Verpflichtungen 
aus dieser Vereinbarung verstößt. 
 
3.8 Maßgebend für die Förderung sind die jeweils zum 
Zeitpunkt der Förderung gültigen Förderrichtlinien der 
SWS. Eine Förderung von Erdgasfahrzeugen von 
verbundenen Unternehmen der SWS ist ausgeschlossen.  
Auf eine Gewährung des Förderbetrages besteht kein 
Rechtsanspruch.   
 
4 Laufzeit des Förderprogramms 
 

Das Förderprogramm der SWS für Erdgasfahrzeuge 
läuft vom 01.01.2021 bis 31.12.2021. 
 
5 Datenschutz  
 

Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen des 
Förderprogramms genutzt. Die Daten werden gelöscht 
oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung 
entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen 
Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für 
die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als 
Betroffener erhalten Sie unter www.stadtwerke-
schwerin.de/datenschutz oder bei postalischer Anfrage 
an Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS), Eckdrift 43-45, 
19061 Schwerin.  
 

 



 

Datenschutzhinweise der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) 
gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 

Stand: 08.05.2018 
 

 

 
Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick, welche 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen erfassen, wie wir diese verarbei-
ten und welche Rechte sich für Sie aus dem Datenschutzrecht ergeben. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identi-
fiziert werden können. Auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer 
Privatsphäre legen wir großen Wert. 
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontakt 
zum Datenschutzbeauftragten 
Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist die Stadtwerke Schwerin 
GmbH (SWS), Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin, Tel. 0385 633-1427,  
E-Mail: kundenservice@swsn.de. 
 

Der/Die Datenschutzbeauftragte der SWS steht Ihnen für Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter der E-Mail-Adresse 
datenschutz@swsn.de zur Verfügung. Alternativ können Sie unsere Post-
adresse nutzen mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. 
 

2. Umfang und Quellen der Datenverarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien perso-
nenbezogener Daten: Stammdaten (z. B. Name, Vorname, Anschrift und 
weitere Kontaktdaten), Vertragsdaten (z. B. Kundennummer, Zählernum-
mer), Abrechnungs- und Bankdaten sowie vergleichbare Daten. Welche 
Daten im Einzelnen verarbeitet und wie sie genutzt werden, hängt maß-
geblich davon ab, welche Dienste Sie nutzen (z. B. im Rahmen des Inter-
netangebots) sowie von den jeweiligen von Ihnen bestellten Produkten und 
Leistungen und weiteren möglichen Kontakten. 

In diesem Zusammenhang verarbeiten wir personenbezogene Daten, die 
Sie uns bereitstellen und die für die Aufnahme und Durchführung der 
Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertragli-
chen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir Verträge nicht abschließen 
bzw. weiterführen, Ihre Anträge nicht bearbeiten und Dienstleistungen ggf. 
nicht erbringen. 

Zusätzlich verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aufgrund von 
Anfragen oder Ihrer Teilnahme an Aktionen und Veranstaltungen von 
Ihnen erhalten oder in zulässiger Weise aus öffentlich zugänglichen Quel-
len, z. B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und 
Vereinsregistern, der Presse und dem Internet  gewinnen bzw. von Unter-
nehmen innerhalb des Konzerns oder von Dritten, z. B. Auskunfteien, 
erhalten. 
 

3.  Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
 

3.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und Vertrags-
abwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Vertragsanbah-
nung, -durchführung und -abrechnung erforderlich. 
 

3.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 lit. a 
DSGVO)  
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. zur Weitergabe von Daten im 
Konzern) eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmä-
ßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der 
Geltung der DSGVO ab 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 

3.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO) 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen. Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezoge-
nen Daten auch, um Ihnen Produktinformationen zukommen zu lassen, 
Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produk-
ten durchzuführen, um Ihnen eine individuelle Ansprache mit maßge-
schneiderten Angeboten und Produkten anbieten zu können, Markt- und 
Meinungsforschung durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, in Konsul-
tation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) 
zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbe-
sondere bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, rechtliche 
Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Strei-
tigkeiten, Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. Stromdiebstahl), 
Adressermittlung durchzuführen (z. B. bei Umzügen), Ihre Daten anonymi-
siert zu Analysezwecken zu verwenden. Sollten Ihre personenbezogenen  

 
Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeitet werden, werden 
Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informiert. 
 

3.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentli-
chen Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. c und e DSGVO)  
Wir unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Messstellenbetriebsge-
setz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer 
Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen. 
 

4.  Weitergabe personenbezogener Daten 
Wir gewähren denjenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 
Erfüllung der in den Ziffern 3.1 bis 3.4 genannten Zwecke brauchen. Das 
gilt auch für eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbe-
zogene Daten werden an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorge-
nannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Emp-
fänger personenbezogener Daten können z. B. sein: Versand- und Inkas-
sodienstleister, Finanz- und Steuerbehörden, Polizei und Justizbehörden 
(mit vorliegender Rechtsgrundlage), behördliche Stellen (sofern Übermitt-
lung gesetzlich vorgeschrieben), Schlichtungsstellen, Versicherungen, 
Banken und Kreditinstitute (Zahlungsabwicklung), Marktpartner, Handels-
vertreter, Wirtschaftsprüfer, Internetdienstleister und -agenturen, Mei-
nungsforschungsinstitute, Callcenter- und Druckdienstleister, Entsorgungs- 
bzw. Aktenvernichtungsunternehmen, Handwerker (z. B. im Rahmen von 
Energiedienstleistungen, Contracting), Anwälte, Auditoren.  
 

5.  Speicherdauer personenbezogener Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchfüh-
rung, Abrechnung und Beendigung eines Vertrages sowie zur Wahrung 
gesetzlicher Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, 
§ 147 AO) solange, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich 
ist. Für Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung speichern wir 
Ihre personenbezogenen Daten solange, wie wir ein überwiegendes 
rechtliches Interesse an der Verarbeitung haben, längstens jedoch für die 
Dauer von drei Jahren über das Vertragsende hinaus. 
 

6. Ihre Datenschutzrechte 
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf 
Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
DSGVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO sowie 
das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden: 
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-
Vorpommern, E-Mail: datenschutz@mvnet.de. 
 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilli-
gungserklärung 

Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit widerrufen. Alle personenbezogenen Daten, die 
im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall 
gelöscht bzw. gesperrt. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 
Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten 
wir Sie um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen 
Daten nicht weiter verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Wider-
spruchs prüfen wir die Sach- und Rechtslage und werden entweder die 
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die zwingenden 
schutzwürdigen Gründe (z. B. Datenverarbeitung erfolgt aus rechtlichen 
Gründen) mitteilen, aufgrund derer Ihr Widerspruch ausnahmsweise nicht 
umgesetzt werden kann.  
 
Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widersprechen.  
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